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INFOBRIEF 

INFOBRIEF Nr. 02/2022 

Ressort: Einsatz  

Fahrzeugförderung KatS durch das Land Niedersachsen 2022 

Für Rückfragen steht euch Martin Witt gerne zur Verfügung. 

E-Mail: einsatz@niedersachsen.dlrg.de | Telefon: 0176-23795038 

 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

 

Der Erlass zur „Gliederung und Sollstärke der Einheiten des 

Katastrophenschutzes“ in Niedersachsen vom 10.03.2017 wurde im 

Ministerialblatt 12/2017 veröffentlicht. Dieser Erlass ist die Grundlage für die 

Finanzierung und Förderung für Katastrophenschutzeinheiten in 

Niedersachsen. Für Einheiten der Wasserrettung sind Art und Ausstattung der 

zu fördernden Fahrzeuge im Taktikkonzept KatS Niedersachsen geregelt 

(https://www.mi.niedersachsen.de/download/120461/Einsatzkonzept_Katastro

phenschutz_Niedersachsen_2017.pdf). Die Höhe der jeweiligen Förderung ist 

in der Beschaffungsrichtline Nds. MBl Nr. 47 / 2017 vom 24.11. geregelt. 

 

Zum 01.01.2021 wurden die Polizeidirektionen im Zuge der Reorganisation 

des staatlichen Brand- und Katastrophenschutzes in Niedersachsen aufgelöst. 

Dafür wurde das Niedersächsische Landesamt für Brand- und 

Katastrophenschutz (kurz: NLBK) eingerichtet. Die Antragsfristen sind 

dieses Jahr sehr kurzfristig. Die Anträge müssen bis spätestens 15.02.2022 

bei dem NLBK vorliegen. Bitte so schnell wie möglich stellen!!! Eingang 

Landesverbandsgeschäftsstelle bis zum 10.02.2022!!! 

 

Einheiten, die Bezirkszügen zugeordnet sind, beantragen direkt über den 

zuständigen Landkreis beim NLBK auf dem dafür vorgesehenen Formular. Bei 

entsprechenden Anträgen ist der Landesverband in Kopie zu beteiligen: 

(simone.hagen@niedersachsen.dlrg.de). Anträge, die dem Landesverband 

nicht zur Kenntnis gesendet wurden, werden bei der Bezuschussung durch 

den LV nicht berücksichtigt.  

 

DLRG Landesverband 
Niedersachsen e.V. 
 
Geschäftsstelle 

Im Niedernfeld 4A | 31542 Bad Nenndorf 

 

Martin Witt 

Leiter Einsatz 

 

Telefon: 0176-23795038 

Telefax:  

E-Mail: einsatz@niedersachsen.dlrg.de 

 

Bad Nenndorf, 18.01.2022 
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Einheiten, die den Landeseinsatzzügen zugeordnet sind, beantragen über den Landesverband; der 

diese prüft und gesammelt an das NLBK weiterleitet. 

 

Die in einem LEZ mit einer Einheit zugeordnete Gliederung schickt einen formlosen Antrag auf DLRG 

Briefpapier mit dem Hinweis, dass es sich um eine Einheit eines DLRG Landeseinsatzzuges handelt an 

den zuständigen Bezirk (sofern es sich um eine bezirkseigene Einheit handelt dann entsprechend direkt an 

den LV). Der Bezirk schickt den Antrag (mit Sichtvermerksschreiben) an die Geschäftsstelle des 

Landesverbandes zu Händen Frau Simone Hagen: (simone.hagen@niedersachsen.dlrg.de). Die 

Anträge werden durch Torsten Heuer und mich auf Vollständigkeit, Inhalt und Zugehörigkeit zu den LEZ 

geprüft und anschließend an das NLBK weitergeleitet. Das NLBK hat die formelle Zuständigkeit für alle 

zentralen Landeseinheiten der Hilfsorganisationen übernommen. Eine Einbindung der bisher zuständigen 

KatS Behörde ist für Einheiten der LEZ nicht erforderlich. Das NLBK bearbeitet die Anträge und leitet sie 

zur Freigabe direkt an das Innenministerium weiter. Nach Genehmigung oder Ablehnung werden die 

entsprechenden Bescheide übersandt. Wir bitten die Gliederungen, von direkten Nachfragen beim 

Ministerium Abstand zu nehmen. 

 

Folgende Angaben müssen die Anträge mindestens beinhalten: 

 

Antragssteller: 

 Name der Gliederung 

 Anschrift der Gliederung 

 Telefon und Fax der Gliederung 

 Email der Gliederung 

 Bankverbindung der Gliederung 

 Ansprechpartner für das Projekt 

 Funktion des Ansprechpartners 

 Telefonische Erreichbarkeit des Ansprechpartners 

 Email des Ansprechpartners 

 

Gegenstand der Förderung: 

Um welches Fahrzeug / welches Boot gem. Taktikkonzept für den KatS in Niedersachsen handelt es sich? 

(z.B. GW Tauchen oder MZB) 

 

Projektziel: 

Welches Ziel wird mit der Beschaffung angestrebt?  

(z.B. Verkürzung der Einsatzzeiten oder Aktualisierung des Fahrzeugbestandes oder Austausch 

Altfahrzeug oder Verbesserung Einsatzfähigkeit etc.) . 

Hierbei bitte ein wenig Zeit investieren und einen ansprechenden Text kreieren. 

 

Finanzierungsplan: 

 Anteil Finanzierung aus Landesmitteln (max. 75 % der zu erwartenden Kosten) 

 Anteil Finanzierung aus Eigenmitteln; davon Förderung LV NDS von bis zu 20% bei Bewilligung 

durch das Land. Ausführungsbestimmungen hierzu folgen aus dem Bereich Finanzen. Die 

Eigenmittel der beantragenden Gliederungen müssen mindestens 10% der Gesamtkosten 

betragen. 
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 Anteil Leistungen Dritter 

Hierbei bitte darauf achten, dass sich in Summe 100 % ergeben. 

 

Bitte des Weiteren darauf achten, dass die Summe der Anschaffung / Teilfinanzierung des Landes nicht die 

Summen der in der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschaffung von Fahrzeugen 

der im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen, Gemeinden und Gemeindeverbänden“ 

genannten Höchstgrenzen überschreitet.  

 

Im Folgenden die gem. Nds. MBl Nr. 47 / 2017 vom 24.11.2017  - 36.3 - 14613  

aktuellen Höchstsummen der Zuwendungen: 

 

Nr. Gegenstand der Förderung Max. Förderbetrag (75 %) 

1 Gerätewagen Technik 60.000 Euro 

2 Gerätewagen Tauchen 100.000 Euro 

3 Gerätewagen Wasserrettung 75.000 Euro 

4 Mehrzweckboot mit Trailer 42.000 Euro 

5 Führungskraftwagen 150.000 Euro 

6 ELW 1 75.000 Euro 

7 Kommandowagen 20.000 Euro 

8 MTW 20.000 Euro 

 

Sonderangaben: 

Ist die Gliederung vorsteuerabzugsberechtigt? (In der Regel - Nein) 

Hinweis, dass eine Finanzierung aus Eigenmitteln nicht möglich ist. 

 

Unterschrift: 

Durch die gesetzlichen Vertreter der Gliederung.  

Der Bezirk schickt bitte für seinen Sichtvermerkt ein gesondertes Schreiben und unterschreibt nicht auf 

dem eigentlichen Antrag. 

 

Bei Fragen stehen Euch der Referent Katastrophenschutz und ich gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Euer Leiter Einsatz  

 

 

 

Martin Witt 


